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RS Vwgh 1991/9/13 90/18/0248
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §62 Abs4;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):91/18/0160

Rechtssatz

Ist der Beh bei der Wiedergabe der Kennzeichennummer des Kfz des Besch ein Zi=ernsturz unterlaufen, ist die

Identität des Fahrzeuges jedoch unbestritten, so ist dieses Versehen berichtigungsfähig.
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